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Sehr geehrter Herr Schicker,

Ihre Auffassung, für Sie gelte der Rundfunkgebührenstaatsvert rag
nicht, entbehrt jeder rechtlichen Grundlage. Nach der Wiederver-
einigung Deutschlands am 03.10.1990 ist die Bundesrepublik al-
leiniger staatlicher Souverän auf ihrem Territorium. Ihre
Einwendung der Exterritorialität ist deshalb nicht erheblich.

Dies hat zur Folge, dass die gesetzlichen Bestimmungen des Rund-
funkgebühr enstaa tsver t rags für Sie in gleichem Umfang gelten wie
für alle anderen Rundfunkteilnehmer.

Wir führen Sie weiterhin als gebührenpflichtigen Rundfunkteil-
nehmer in unseren Unterlagen.

Lediglich das Lastschriftverfahren wurde wunschgemäß gelöscht.

Mit diesem Brief erhalten Sie die Daten des Teilnehmerkontos.
Bitte prüfen Sie die Daten und nehmen Sie den Auszug zu Ihren
Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen
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